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Landkreis Wolfenbüttel 
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Br 

Datum 
27.03.2013 

Vorlage-Nr. 
XVII-0258/2013 
 

 

Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 15.05.2013  

Kreisausschuss nicht öffentlich 10.06.2013  

 
 

Betreff 

Sportförderung; 
Gewährung eines Zuschusses an den Schützenverein Ampleben von 1869 e.V. zur Sanierung 
der Schießanlage 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2013 wird dem Schützenverein Ampleben von 1869 
e.V. zur Sanierung der Schießanlage ein Zuschuss in Höhe von 4.222,00 € gewährt. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
4.222,00 

Produktkonto 
4210000000.4318002 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2013 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Der Schützenverein Ampleben von 1869 e.V. beantragte mit Schreiben vom 29.08.2012 die 
Bezuschussung der Sanierung der Schießanlage. 
 
Laut Antrag des Schützenvereins soll eine Sanierung der Schießsportanlage die Attraktivität des 
Vereins erhöhen. Im Zuge der Sanierung soll auf eine elektronische Schießanlage umgerüstet 
werden. 
Auf dieser neuen Anlage können alle Wettkampfarten geschossen werden. Zudem ist es auch 
möglich, dass zeitgleich unterschiedliche Altersgruppen antreten können. Insbesondere junge 
Mitglieder sollen mit der neuen Anlage für den Schießsport begeistert werden. Der Verein verspricht 
sich außerdem von der geplanten Sanierung, dass auch die Leistungsfähigkeit der 
Vereinsmitglieder gesteigert wird.  
 
Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde dem Schützenverein Ampleben von 1869 e.V. mit Wirkung 
zum Zeitpunkt der Antragstellung am 31.08.2012 gewährt. 
 
Für die Sanierung der Schießanlage lag dem Antrag auf Bezuschussung ein Kostenvoranschlag der 
Firma UP Schiesssportelektronik bei, der Kosten von insgesamt 17.810,29 € ausweist. Außerdem 
wurden vom Schützenverein Ampleben von 1869 e.V. Kosten für Eigenleistungen in Höhe von 
3.300,00 € beantragt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit 21.110,29 €. 
 
Der Antrag wurde der Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel zur Stellungnahme 
vorgelegt. Sie ist der Ansicht, dass die Umrüstung auf eine entsprechende elektronische Anlage 
eine Verbesserung und Erleichterung des Schießsportbetriebes erreichen wird. 
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
- Eigenmittel des Schützenvereins Ampleben v. 1869 e.V.   9.036,29 € 
- Eigenleistungen des Schützenvereins Ampleben v. 1869 e.V.  3.300,00 € 
- Zuschuss des Kreissportbundes Wolfenbüttel    4.552,00 € 
- Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel     4.222,00 € 
 
Insgesamt:                  21.110,29 € 
 
 
Nach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel 
beträgt der Zuschuss für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen generell 20 % gewährt worden. 
Im vorliegenden Fall ergibt sich somit ein Kreiszuschuss in Höhe von 4.222,00 €. Die Mittel wurden 
für das Haushaltsjahr 2013 bei dem Produktkonto 4210000000.4318002 eingeplant und können  
– vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2013 – zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Christiana Steinbrügge 
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